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bvvp zum Kabinettsentwurf des Bundesministeriums für Ge-
sundheit zur Reform der Psychotherapeutenausbildung (Psy-
chotherapeutenausbildungsreformgesetz – PsychThGAusb-
RefG) 

 
„Wir begrüßen die im Kabinettsentwurf zum Ausdruck kommende Absicht 
des Gesetzgebers, die Reform des Psychotherapeutengesetzes zügig vo-
ranzubringen“, erklärt Benedikt Waldherr, Vorsitzender des Bundesver-
bandes der Vertragspsychotherapeuten (bvvp). Die neue Struktur der Aus-
bildung mit einem zur Approbation führenden Studium mit anschließender 
Weiterbildung zur Erlangung der sozialrechtlichen Fachkunde ist ein 
grundsätzlich richtiger Weg, um die bestehenden Probleme der heutigen 
Ausbildung zu lösen. Wir begrüßen, dass, entsprechend unserem Ände-
rungsvorschlag, ÄrztInnen weiterhin den Titel PsychotherapeutInnen tra-
gen können, der Zusatz 'ärztlich' nicht obligatorisch werden soll. Allerdings 
sieht der bvvp auch an einigen Stellen dringenden Nachbesserungsbedarf 
am Gesetzesentwurf.  
 
Die Finanzierung der ambulanten Weiterbildung ist nur unzureichend ge-
währleistet. Alleine durch die vorgesehene Vergütung der Weiterbildungs-
therapien können die Kosten für den Unterhalt der Ambulanzen, die theo-
retischen Anteile an der Wissensvermittlung wie auch die Supervision und 
Selbsterfahrung nicht erwirtschaftet werden. Die Folge ist, dass weiterhin 
ein erheblicher Selbstfinanzierungsanteil der Weiterbildungsteilnehmer an 
den Weiterbildungskosten droht.  
 
Bezüglich der Inhalte des Studiums hält der bvvp die im Gesetzesentwurf 
vorgesehenen praktischen Qualifizierungsanteile für nicht ausreichend. 
Zusätzlich sollte ein Praxissemester vorgesehen werden, das in der Ap-
probationsordnung verankert werden könnte. Auch die erklärte Absicht 
des Gesetzgebers, eine Vielfalt der Psychotherapieverfahren schon im 
Studium zu gewährleisten, sollte im Gesetz eindeutig formuliert werden. 
Die Verpflichtung zur Vielfalt sollte dann ebenso eindeutig in der Approba-
tionsordnung festgeschrieben werden. 
Zudem fordern wir, dass vor Verabschiedung des Gesetzes der Entwurf 
einer Approbation- und Prüfungsverordnung mit Angabe der obligatori-
schen Studieninhalte veröffentlicht wird, da die Studieninhalte zentral sind 
für die Zustimmungsfähigkeit zu dem Gesetz. 
 
Die Definition der heilkundlichen Psychotherapie im Gesetzesentwurf 
schränkt die Inhalte der Heilkundeerlaubnis für Psychotherapeuten unan-
gemessen ein. Die Heilkundeerlaubnis ist nicht nur auf die Behandlung 
gesetzlich krankenversicherter Patienten beschränkt, sondern soll einen 
Rechtsrahmen für jegliche psychotherapeutische Behandlung definieren. 
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Insofern muss die Heilkundeerlaubnis der Berufsgruppe der Psychotherapeuten, die nach 
diesem Gesetz ausgebildet wurden, auch ermöglichen, neue Verfahren, Methoden und 
Techniken zu entwickeln, zu erforschen und anzuwenden, wie dies auch bei den anderen 
akademischen Heilberufen möglich ist. Die Patientensicherheit bleibt auch ohne diese rest-
riktive Definition durch andere gesetzliche Regelungen im Sozial- und Berufsrecht gewähr-
leistet. 
 
Die im Gesetz vorgesehen Übergangsregelungen erscheinen nicht ausreichend, um die 
nach dem bestehenden Psychotherapeutengesetz begonnen Ausbildungen auch abschlie-
ßen zu können. Dafür müssen neben den Übergangsregelungen zusätzliche Härtefallrege-
lungen formuliert werden.  
 
Für die bereits approbierten Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen sollten Möglich-
keiten der Nachqualifizierung aufgenommen werden, damit auch diese KollegInnen die Mög-
lichkeit erhalten, berufsrechtlich Patienten aller Altersgruppen behandeln zu können und 
ihnen der Zugang zu einer Weiterbildung für die sozialrechtlich anerkannte Behandlung von 
Erwachsenen offensteht.  
 
Für den bvvp  
Dipl.-Psych. Benedikt Waldherr 
1. Vorsitzender 
Berlin, 11.03.2019 
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